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1696 November 13 . , Konstanz A
SCHREIBEN VON PROPST, SENIOR UND KAPITEL DES STIFTES ST . JOHANN

AN DEN LANDVOGT IM OBEREN UND UNTEREN THURGAU, HPTM.
BEAT JAKOB II . ZURLAUBEN VON GESTELENBURG, [GROSS] RAT
[DER STADT ZUG] UND OBERSTFELDWACHTMEISTER, SULGEN

AH 30/150 , 182

"Obwohlen Wür mehrmahlen beflissest Vermaint , die bessere zue seyn , ohn Über¬

lauffung dero hoch Adeliches Ambt mit H. . . . Sackellmeister [ von Zürich , Hans

Heinrich ] W a s e r s seeliig ] hinderlassenem H. Sohn [ Hans Heinrich W a-

s e r ] in Zürich und Erbschaffte , wegen des sub 14 . Julii dies Jahrs schon
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wider Jhne alten H. Waser ausgefallenes urthel , laut vidimierter Beylag un-

serrn Stifft Jnerkenten Kosten halber Vermittelst güettlicher Brieffs Wechs¬

lung oder Mündlicher Abredung zue Einer satisfaction zue gelangen : aber alles

unfruchtbar , Ja unwillig anseits der HH. Waserischen auffgenohnen worden , Jn

deme wür auf das Leztere unsers sub 3 . Septembris an den H. Sohn [ Hans Hein¬

rich Waser ] abgegangenes , und Einer hinwider freündlich - wohl wurdtiger ant-

worth bishero unbewürdiget verbleiben . Als werden wür genöthiget , . . . [ euch]
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Krafft des Badischen Recess [ der Jahrrechnung vom 1 . Juli 1696 ?] derohalber

Emambsten als Judicem primae instantiae . . . zue ersuochen , hierinfähls zur

Widerbezahlung der von unserem Stifftspfleger [ Johann Sieber]  aus dem

so genanten Schmidschen Canonicat [ =das von Chorherr Dr . theol . Johann Kaspar



S c h m i d [ gest . 1687 ] gestiftete Kanonikat ] taut sub Numeri 1 und 2 bey-
3

ligend - speoifioierten gelts ausgelegtem Conto , zue respect seiner kochen

Obern , auch austragendem Ambt , als ohne das der Sachen billichkeit nach uns

Ein also erspriesslichste verhülffung zue seyn , damit Ein bequemlicher nech-

stens hin Rechtstag angesezt , und darzue ad videndum et audiendum . . . der H.

Johann Heinrich Waser , als Sohn , sampt interessierten zue erscheinen , auch

formblich ingeladen , nit weniger Sie uns zue bezahlung der taxierten ausge¬

fallener Kosten , es erscheine der principalen Nähmen halber Etwar Selbsten

oder procuratorio modo bevollmächtig , oder Niemand , mit der Execution und all

gedeülich ander erforderlichen mitteil effective unser Hoffnung nach , ange¬

halten , und Nur Eingstens zur . . . ruohe und schadlosung gestelt werden mögen.

Alles mit Vorbehalt des Beneficii Calculi auch dieser als weiterer Cösten " .

1 ) vgl . dazu AH 30/182 Anm. 2
2 ) s . EA VI 2 , 620 (Nr . 335 ) . Das Geschäft konnte in den gedruckten EA nicht

nachgewiesen werden.
3 ) s . AH 30/182

-  Blatt 291 r  leerOriginal , mit dem Siegel des Kapitels AH 64 , 290 - 291


	[Seite]
	[Seite]

